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RS OGH 1967/6/28 5Ob122/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1967

Norm

GBG §122 Abs1 A

GBG §126 Abs1

Rechtssatz

Der für den Fall, daß die erste Instanz einem Berichtigungsantrag und neuerlich gestellten Verbücherungsantrag nicht

stattgebe, erhobene Rekurs gegen die Abweisung des zunächst gestellten Verbücherungsantrag ist von der zweiten

Instanz sachlich zu erledigen.

Entscheidungstexte

5 Ob 122/67
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